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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1997

Rechtssatz

Der Beschuldigte war unbestritten zunächst Miteigentümer der Liegenschaft und des Objekts. Sowohl der Baubescheid

als auch der Benützungsbewilligungsbescheid richtete sich an jedes einzelne Mitglied der Eigentümergemeinschaft.

Jedes einzelne dieser Mitglieder wurde somit durch die ergangenen Bescheide berechtigt und verp3ichtet, also auch

der Berufungswerber. Somit ist die Nichterfüllung des im Rahmen der Erteilung der Benützungsbewilligung

ergangenen Auftrages vom Beschuldigten zu vertreten.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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